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Arbeitsrecht aktivPraxiswissen auf den Punkt gebracht.

Kosten senken, Umsätze steigern, 
Arbeitsabläufe optimieren!

AK Anwalt und Kanzlei ist der erste 
und bisher einzige Informations-
dienst, der ausschließlich zu den 
Themen Wirtschaftlichkeit, Organi-
sation, Marketing, Regress und 
Personal in der Anwaltskanzlei 
informiert.

AK Anwalt und Kanzlei liefert prak-
tische Lösungen und Arbeitshilfen 
zu allen Kernbereichen Ihrer 
Kanzleiarbeit. So erfahren Sie u. a.,

•  wie Sie Ihr Gebührenaufkommen 
steigern und die Akquisition 
effizienter gestalten,

•  wie Sie Abläufe optimieren und 
Ihre Kanzleiorganisation regress-
sicher machen und

•  wo Sie geeignetes Personal 
finden und wie Sie Ihre 
Mitarbeiter noch besser führen.

Jeder Beitrag gibt Ihnen konkrete 
und schnell umsetzbare Empfeh-
lungen an die Hand, die sich sofort 
für Sie bezahlt machen. 

Testen Sie AK Anwalt und Kanzlei 
jetzt in der Beratungspraxis. Die 
aktuelle Ausgabe können Sie auf 
der AK-Website unter ak.iww.de 
anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

82,50 € pro Halbjahr
inklusive Versand und Umsatzsteuer 

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

ak.iww.de

facebook.com/anwaltundkanzlei

ak.iww.de

▶▶ Beschäftigungsverbot
Lohn bei Beschäftigungsverbot ab dem 1. tag – auch ohne Arbeit 

| Der Anspruch auf Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten setzt keine 
vorherige Arbeitsleistung voraus. | 

Zu diesem Ergebnis kam das LAG Berlin-Brandenburg (30.09.16, 9 Sa 917/16, 
Abruf-Nr. 189104). Im vorliegenden Fall vereinbarten die Parteien im Novem-
ber 2015 ein Arbeitsverhältnis beginnend zum 1.1.16. Im Dezember 2015  
erhielt die ArbN aufgrund einer Risikoschwangerschaft ein ärztliches  
Beschäftigungsverbot. Sie forderte unter Berufung auf § 11 MSchG den Lohn, 
den sie bei Arbeitsaufnahme ab dem 1.1.16 erhalten hätte. Der ArbG lehnte 
dies ab, da es nie zu einer tatsächlichen Arbeit der ArbN kam.

Das LAG Berlin-Brandenburg gab der ArbN recht. Der Anspruch auf Arbeits-
entgelt bei Beschäftigungsverboten setze keine vorherige Arbeitsleistung  
voraus. Es komme nur auf ein vorliegendes Arbeitsverhältnis und die allein 
aufgrund eines Beschäftigungsverbots unterbliebene Arbeit an. Der ArbG 
werde hierdurch nicht unverhältnismäßig belastet. Er erhalte die zu zahlen-
den Beträge aufgrund des Umlageverfahrens in voller Höhe erstattet. Das 
LAG ließ die Revision zum BAG zu.
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Abruf-nr. 189104

ArbG nicht 
unverhältnismäßig 
belastet

▶▶ Kündigung
fristlose Kündigung eines Lkw-fahrers wegen Drogenkonsums

| Ein Berufskraftfahrer darf seine Fahrtüchtigkeit nicht durch die Ein-
nahme von Substanzen wie Amphetamin oder Methamphetamin („Crystal 
Meth“) gefährden. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann die außerordentli-
che Kündigung rechtfertigen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die 
Droge vor oder während der Arbeitszeit konsumiert wurde. | 

Zu diesem Ergebnis kam das BAG (20.10.16, 6 AZR 471/15, Abruf-Nr. 189451). 
Dem Streit ging folgender Sachverhalt voraus: Der ArbN war als Lkw-Fahrer 
beschäftigt. Er nahm am Wochenende im privaten Umfeld Amphetamin und 
Methamphetamin ein. Ab dem Montag erbrachte er wieder seine Arbeitsleis-
tung. Anlässlich einer Kontrolle am Dienstag stellte die Polizei Drogenkonsum 
fest. Der ArbG kündigte daraufhin fristlos. 

Die Vorinstanzen hielten die außerordentliche Kündigung für unwirksam. Die 
hiergegen gerichtete Revision des ArbG war vor dem 6. Senat des BAG erfolg-
reich und führte zur Abweisung der Klage. Das LAG hat bei der vorzuneh-
menden Interessenabwägung die sich aus der Einnahme von Amphetamin 
und Methamphetamin für die Tätigkeit eines Berufskraftfahrers typischer-
weise ergebenden Gefahren nicht hinreichend gewürdigt. Ob die Fahrtüchtig-
keit des ArbN bei den ab dem Montag durchgeführten Fahrten konkret beein-
trächtigt war und deshalb eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr bestand, 
ist unerheblich.
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Abruf-nr. 189451

BAG: Konkrete 
Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit 
unerheblich


